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Bekanntmachung 

¥ffentliche Auflegung der Vorschlagsliste f¿r 
Schºffinnen und Schºffen f¿r die Geschªftsjahre 
2019 bis 2023 

 
Wir trauern um unsere langjªhrige Mitarbeiterin 
 

Frau Margit Tak§cs 
 
die am 29.03.2018 im Alter von 97 Jahren verstorben ist. 
 
Frau Tak§cs war von Juni 1964 bis zu ihrem Ausscheiden 
am 28.02.1981 als Helferin in der Rºntgenabteilung am 
Klinikum St. Marien Amberg beschªftigt. 
 
Wir danken Frau Tak§cs f¿r ihre jahrelange Treue und 
gewissenhafte Mitarbeit. 
 
Das Klinikum St. Marien Amberg wird der Verstorbenen 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ihrer Familie gilt 
unsere aufrichtige Anteilnahme. 
 

Amberg, 11.04.2018 
 

Klinikum St. Marien 

Michael Cerny 
Vorsitzender des 
Verwaltungsrates 
Oberb¿rgermeister 

Manfred Wendl 
Vorstand 

 
Reinhard Birner 

Personalratsvorsitzender 

Die Vorschlagsliste der Stadt Amberg zur Auswahl der 
Schºffen f¿r die Geschªftsjahre  2019 bis 2023 liegt in der 
Zeit von 
 
Mittwoch, 25. April 2018 bis Mittwoch, 2. Mai 2018 

 
im Einwohneramt der Stadt Amberg,  

Hallplatz 4, Zimmer 101, 
 
wªhrend der allgemeinen Dienststunden ºffentlich zu jeder-
manns Einsicht auf. 
 
Einspr¿che gegen die Vorschlagsliste kºnnen binnen einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, bis zum 
Mittwoch, 9. Mai 2018 bei der Stadt Amberg (Einwohneramt, 
Hallplatz 4, Zimmer 101) schriftlich oder m¿ndlich zur Nie-
derschrift erhoben werden. 
 
Einspruch kann mit der Begr¿ndung erhoben werden, dass 
Personen in die Vorschlagsliste aufgenommen sind, die 
nach den entsprechenden Nummern der Schºffenbekannt-
machung vom 7. November 2012 (JMBl. S.127), geªndert 
durch Bekanntmachung vom 25. Oktober 2017 (JMBl. S. 
216), entweder nicht aufgenommen werden durften 
(Nummer 3) oder nicht aufgenommen werden sollten 
(Nummern 4 sowie 5.1 bis 5.6). 
 
Amberg, 17.04.2018 
STADT AMBERG 
Einwohneramt 
Schafbauer 
Amtsleiter 

Bekanntmachung 

Vollzug der Wassergesetze; Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis bzgl. des Baus 
von Schmutz- und Regenwasserkanªlen f¿r das 
Baugebiet ĂAm Hopfenhangñ sowie die Errichtung 
eines Absetzschachtes 

Die Stadt Amberg, Referat f¿r Stadtentwicklung und Bauen, 
Tiefbauamt, beantragte mit Schreiben vom 22.02.2018 eine 
gehobene wasserrechtliche Erlaubnis gem. ÄÄ 8 und 15 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) f¿r die Ableitung von Re-
genwasser aus dem Baugebiet ĂAm Hopfenhangñ mit Klª-
rung des Oberflªchenwassers in einem zu errichtenden Ab-
setzschacht. 
 
Das anfallende Regenwasser im ErschlieÇungsgebiet ĂAm 
Hopfenhangñ soll mittels Rohrleitungen gesammelt ¿ber 
einen Ansetzschacht zur Vils abgeleitet werden. Zur Klªrung 
des Oberflªchenwassers wird der Absetzschacht mit Dauer-
stau und Tauchwand vor der Einleitung in die Vils ausgestat-
tet. Westlich und nºrdlich vom geplanten Baugebiet befinden 
sich kleinere Hangeinzugsgebiete, die zuk¿nftig ¿ber ge-

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 67 
ĂAn den Brandªckernñ mit gleichzeitigem 134. 
 nderungsverfahren des Flªchennutzungs- und 
Landschaftsplanes im Parallelverfahren; 
Aufstellungsbeschluss 

Ausschreibung nach VOB/A 

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle  
Hans-Thoma-StraÇe 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 16.04.2018 auf der 
Grundlage des Bebauungsplanentwurfes Amberg 67 ĂAn 
den Brandªckernñ mit Begr¿ndung in der Fassung (i.d.F.) 
vom 21.03.2018 und des Entwurfes zur 134. Flªchennut-
zungs- und Landschaftsplanªnderung mit Begr¿ndung i.d.F. 
vom 21.03.2018 
 
1. die Aufstellung des Bebauungsplanes gemªÇ Ä 2 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), 

2. die  nderung des Flªchennutzungs- und Landschafts-
plans gemªÇ Ä 2 Abs. 1 BauGB und 

3. die Durchf¿hrung der fr¿hzeitigen ¥ffentlichkeitsbeteili-
gung gemªÇ Ä 3 Abs. 1 BauGB und der fr¿hzeitigen Be-
teiligung der Behºrden und der sonstigen Trªger ºffentli-
cher Belange gemªÇ Ä 4 Abs. 1 BauGB 

 
beschlossen. 
 
Die fr¿hzeitige ¥ffentlichkeitsbeteiligung erfolgt zeitgleich mit 
der fr¿hzeitigen Beteiligung der Behºrden und der sonstigen 
Trªger ºffentlicher Belange. 
 
Der Flªchennutzungs- und Landschaftsplan wird im Zuge 
der 134.  nderung im Parallelverfahren gemªÇ Ä 8 Abs. 3 
BauGB angepasst. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes liegt im 
Norden von Amberg in der Gemarkung Ammersricht s¿dlich 
der Hirschauer StraÇe und wird landwirtschaftlich genutzt. 
¦berplant werden die Flurnummern 266, 267, 269/7 teilwei-
se, 269/9, 269/10, 269/14, 269/16, 277, 281, 284/5, 284/6, 
284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 284/12, 284/13, 
284/14, 285, 285/2, 285/3, 286, 286/11, 286/12, 286/13, 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

g) keine Planungsleistungen 
 
h) nein 
 
i) Ausf¿hrungsfrist: Baubeginn spªtestens 39.KW 2018; Fer-
tigstellung 45. KW 2018 
 
j) Nebenangebote sind nicht zugelassen 
 
k) Anforderung der Verdingungsunterlagen: Download ¿ber 
die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de 
 
n) Ablauf der Frist f¿r die Einreichung: Donnerstag, 23. Mai 
2018, 10.00 Uhr 
 
o) Angebote sind zu richten an: siehe a) 
 
p) Deutsch 
 
q) Angebotserºffnung: Donnerstag, 23. Mai 2018, 10.00 
Uhr, Ort: siehe a), Zimmer 006, Bieter und deren Bevoll-
mªchtigte 
 
r) Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen 
 
t) Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmªchtigtem Ver-
treter 
 
u) Eignungsnachweis: siehe Vergabeunterlagen bzw. Ä 6 Nr. 
3 VOB/A auf Anforderung. 
 
v) Die Bindefrist endet nach 30 Tagen 
 
w) Nachpr¿festelle: VOB-Stelle bei der Regierung der Ober-
pfalz, Regensburg 
 
Amberg,09.04.2018 
STADT AMBERG 
Tiefbauamt 

a) Stadt Amberg, Referat f¿r Stadtentwicklung und Bauen, 
Tiefbauamt, Steinhofgasse 2, 92224 Amberg, Tel. 09621/10-
1421, Fax 09621/10-1451, E-Mail: vergabe@amberg.de 
 
b) ¥ffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
c) Es wird ein elektronisches Vergabeverfahren durchgef¿hrt 
 
d) 18-014VE005-TB Barrierefreier Ausbau der Bushalte-
stelle Hans-Thoma-StraÇe 
 
e) Stadtgebiet von Amberg 
 
f) StraÇenbau: 
Forstschutzschicht ca. 25 mį 
Asphaltaufbruch ca. 160 mĮ 
Asphalttragschichten ca. 171 mĮ 
Deckschichten ca. 171 mĮ 
Granit Sonderbord Form A ca. 25 m 
Taktiles Leitsystem ca. 24 mĮ 
Randeinfassungen und Rinnen neu setzen ca. 150 m 

 

plante Entwªsserungsmulden direkt in den neuen Regen-
wasserkanal zur Vils abgeleitet werden. Die geplanten Rohr-
leitungen werden innerhalb der zuk¿nftigen ºffentlichen 
StraÇen und Gr¿nflªchen verlegt.  
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. Art. 69 Satz 2 Bayer. Was-
sergesetz (BayWG) i. V. m. Art. 73 Abs. 3 und 5 Bayer. Ver-
waltungsverfahrengesetz (BayVwVfG) mit den nachfolgen-
den Hinweisen ºffentlich bekannt gemacht. 
 
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass das Schmutz-
wasser getrennt vom Regenwasser in den einzelnen Stra-
Çenz¿gen gesammelt und an den bestehenden Mischwas-
serkanal in der Sulzbacher StraÇe angeschlossen werden 
soll.  
 
1. Die Plªne, aus denen sich Art und Umfang des Vorha-
bens ergeben, liegen in der Zeit vom 23. April 2018 bis zum 
22. Mai 2018 im Amt f¿r Ordnung und Umwelt der Stadt 
Amberg, HerrnstraÇe 1 ï 3, Zimmer 212, wªhrend der 
Dienststunden zur Einsicht aus. 
 
2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben ber¿hrt wer-
den, kann bis spªtestens zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist (05. Juni 2018) bei der unter Ziffer 1. genannten 
Dienststelle etwaige Einwendungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorbringen. Die schriftliche Einwendung muss Na-
men und Anschrift des Einwenders enthalten. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
3. Falls Einwendungen erhoben werden findet ein Erºrte-
rungstermin statt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten beim 
Erºrterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Verspªtete Einwendungen kºnnen bei der Erºrterung und 
Entscheidung unber¿cksichtigt bleiben. 
 
4. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind, 
 
a) kºnnen die Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, von dem Erºrterungstermin durch ºffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden, 

 
b) kann die Zustellung der Entscheidung ¿ber die Ein-
wendung durch ºffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den.  

 
Amberg, 17.04.2018 
STADT AMBERG 
Amt f¿r Ordnung und Umwelt 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 91 
ĂSanierungsgebiet Kñ; hier: Auslegungsbeschluss 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 09.10.2017 f¿r den 
Bebauungsplan Amberg 91 ĂSanierungsgebiet Kñ in der Fas-
sung (i.d.F.) vom 08.10.2014, rechtskrªftig seit dem 
16.01.2015 
 
1. das Abwªgungsergebnis ¿ber die fr¿hzeitige ¥ffentlich-
keitsbeteiligung gemªÇ Ä 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) und ¿ber die fr¿hzeitige Beteiligung der Behºr-
den und der sonstigen Trªger ºffentlicher Belange ge-
mªÇ Ä 4 Abs. 1 BauGB, 

2. die Durchf¿hrung der ºffentlichen Auslegung gemªÇ Ä 3 

286/14, 338 teilweise, 354 teilweise, 355, 359/1, 360, 360/12 
teilweise, 360/21, 360/22, 360/23 und 360/24 alle Gemar-
kung Ammersricht. Auf beiliegenden Lageplan wird hinge-
wiesen. 
 
Im Plangebiet gilt bisher der rechtskrªftige Bebauungsplan 
ĂAMM 3 Am Friedhofñ. Die vor ¿ber 50 Jahren entworfene 
Planung entspricht allerdings nicht mehr den von der Stadt 
Amberg heute verfolgten stªdtebaulichen Zielen, dies betrifft 
u.a. die ErschlieÇung und die GrºÇe der Grundst¿cke. Da-
her ist eine neue stªdtebauliche Ordnung der Planflªche 
erforderlich. Mit erlangter Wirksamkeit ersetzt der neu aufzu-
stellende Bebauungsplan in seinem Geltungsbereich den 
alten Bebauungsplan. 
 
Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 21.03.2018, 
kann bei der Stadt Amberg, Referat f¿r Stadtentwicklung 
und Bauen, Steinhofgasse 2, 92224 Amberg, Zimmer-Nr. 
102 , in der Zeit vom 
 

25. April 2018 bis einschlieÇlich 24. Mai 2018 
 
von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr, Dienstag und 
Mittwoch von 14 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 Uhr 
bis 17 Uhr von jedermann eingesehen werden. Die ¥ffent-
lichkeit kann sich zu den allgemeinen Zielen und Zwecken 
und wesentlichen Auswirkungen unterrichten und wªhrend 
dieser Frist ªuÇern. 
 
Zur Bekanntmachung verf¿gt am 20.04.2018 
 
Amberg, 17.04.2018 
STADT AMBERG 
Michael Cerny 
Oberb¿rgermeister 

(Fortsetzung von Seite 2) Abs. 2 BauGB, 
3. die Beteiligung der Behºrden und der sonstigen Trªger 
ºffentlicher Belange gemªÇ Ä 4 Abs. 2 BauGB und 

 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes liegt im 
nºrdlichsten Quadranten der Amberger Altstadt. Er wird im 
S¿dosten durch die BahnhofstraÇe, im Nordosten durch die 
Ziegelgasse, im Nordwesten durch die KasernstraÇe und im 
S¿dwesten durch den Spitalgraben begrenzt, wobei der 
vollstªndige StraÇenraum der Ziegelgasse bis zum Zie-
geltor, der KasernstraÇe und des Spitalgrabens im Gel-
tungsbereich liegen. 
 
Der Stadtrat der Stadt Amberg hat am 25.04.2005 das Sa-
nierungsgebiet K als Satzung zur fºrmlichen Festlegung im 
klassischen Verfahren als Sanierungssatzung beschlossen. 
Die Ziele der Sanierungssatzung wurden jedoch ¿ber die 
Jahre weiterentwickelt. So wurde 2009 ein Realisierungs-
wettbewerb ausgelobt der als Nutzungskonzept ĂWohnen im 
Alterñ vorgesehen hatte. Den dort entwickelten Plªnen wur-
de im Dezember 2011 vom Stadtrat zugestimmt. Dort wurde 
bereits eine Nutzungsªnderung (Einzelhandel, Sozialstation, 
Dienstleistung, Wohnen) beschlossen. Um die Ziele der Sa-
nierungssatzung sowie den Entwurf des Wettbewerbsgewin-
ners planungsrechtlich zu sichern, hat der Stadtrat den Be-
bauungsplan Amberg 91 ĂSanierungsgebiet Kñ in der Fas-
sung (i.d.F.) vom 08.10.2014 beschlossen, dieser erlangte 
am 16.01.2015 Rechtskraft. Die Art der Nutzung sowie de-
ren angedachte Intensitªt wurde jedoch in Frage gestellt, da 
sich die Entwicklungsziele der ºstlichen Altstadt verªnder-
ten. Die Planungen f¿r das Areal haben sich schlussendlich 
von einer Nutzung durch das Altersheim ¿ber die ¿berwie-
gende Nutzung mit Altenwohnungen in einen Nutzungsmix 
(Nahversorger, Wohnen, Dienstleistung) verªndert. Die ºstli-
che Altstadt soll nun auch in Hinsicht auf Verbesserung und 
Stªrkung der Wohnqualitªt mit einem Nahversorger aufge-
wertet werden. 
 
Der Planungsanlass ergibt sich aufgrund von deutlich abwei-
chenden Planungen in Teilbereichen des Bebauungsplanes 
wie die verkehrsmªÇige ErschlieÇung der Tiefgarage und 
die Durchwegung / Durchgr¿nung auf Flªchen, die durch 
den sich in Verfahren befindlichen Bebauungsplan AM 134 
ĂB¿rgerspitalarealñ, der nur einen Teil der Flªche abdeckt, 
nicht ¿berschrieben werden. 
 
Aus dem bisherigen Verfahrensablauf liegen folgende Arten 
umweltbezogener Informationen gemªÇ Ä 3 Abs. 2 Satz 2 

(Fortsetzung auf Seite 4) 


